
Und	 dies	 nicht	 nur	 in	 den	 reichen
Industrieländern,	sondern	überall	auf	der	Welt?
Das	 hängt	 ganz	 wesentlich	 davon	 ab,	 ob	 die
Industriestaaten	 Solidarität	 mit	 den	 ärmeren
Ländern	und	gerechte	Kooperation	im	Rahmen
der	 WHO	 nicht	 nur	 ankündigen,	 sondern
endlich	 auch	 umsetzen.	 Und	 ob	 alle
Mitgliedstaaten	 bereit	 sind,	 die	 seit	 den
achtziger	 Jahren	 betriebenen	 neoliberalen
Fehlentwicklungen	 in	 der	 globalen	 und	 in	 den
nationalen	Gesundheitspolitiken	zu	korrigieren
und	 die	 WHO	 wie	 auch	 die	 eigenen
Gesundheitssysteme	 bei	 der	 Prävention	 und
Bekämpfung	 von	 Pandemien	 wieder
handlungsfähig	 oder	 handlungsfähiger	 zu
machen.

Die	 Reform	 der	WHO	war	 einer	 von	 über
100	 Vorschlägen	 zur	 Stärkung	 des	 UNO-
Systems,	 die	Generalsekretär	Kofi	Annan	 den
Mitgliedstaaten	 zum	 60.	 Geburtstag	 im	 Jahr



2005	vorgelegt	hatte.	Unter	dem	prophetischen
Titel	 »In	 größerer	 Freiheit:	 auf	 dem	 Weg	 zu
Entwicklung,	Sicherheit	 und	Menschenrechten
für	alle«	machte	Annan	detaillierte	Vorschläge
für	 politische,	 strukturelle	 und	 finanzielle
Reformen,	 um	 die	 Handlungsfähigkeit	 der
UNO	 zur	 Bewältigung	 der	 globalen
Herausforderungen	 sowie	 zur	 Eindämmung
zwischen-	und	innerstaatlicher	Gewaltkonflikte
zu	 stärken.	 Damals	 herrschte	 noch	 eine
gewisse	 Aufbruchstimmung.	 Die
Generalversammlung	 im	 Herbst	 2005	 nahm
Annans	 Reformvorschläge	 zustimmend	 zur
Kenntnis.	 Über	 90	 Prozent	 von	 Annans
Vorschlägen	 harren	 allerdings	 weiterhin	 der
Umsetzung.

Auch	 zum	 70.	 UNO-Geburtstag	 im	 Jahr
2015	 bekundeten	 die	 Mitgliedstaaten	 noch
einmal	 den	 Willen	 zu	 gemeinsamen
Fortschritten.	 Die	 Generalversammlung



verabschiedete	 nach	 zweijährigen	 intensiven
Verhandlungen	die	ambitionierte	Agenda	2030
mit	 Zielen	 für	 eine	 nachhaltige	 Entwicklung,
die	 die	 Mitgliedstaaten	 bis	 zum	 Jahr	 2030
erreichen	 wollen.	 Die	 erste,	 Ende	 2020
vorgelegte	 Zwischenbilanz	 fiel	 allerdings
enttäuschend	aus.	Die	meisten	Staaten	sind	bei
der	 Umsetzung	 ihrer	 Agendaverpflichtungen
zum	Teil	 erheblich	 im	Verzug.	Ähnliches	 lässt
sich	 für	 die	 Umsetzung	 des	 Pariser
Klimaabkommens	 feststellen,	 das	 im
November	2016	in	Kraft	trat.

Nach	vier	Jahren	UNO-Feindschaft
der	USA
Am	 20.	 Januar	 2021	 endeten	 vier	 Jahre,	 in
denen	 die	 USA,	 das	 seit	 1945	 gewichtigste
Mitglied	 der	 UNO,	 stärker	 als	 je	 zuvor	 auf
Konfrontationskurs	 gingen	 gegen	 die



Weltorganisation,	 das	 Völkerrecht	 und	 andere
multilaterale	 Institutionen,	 Verträge	 und
Normen.	Seinen	ersten	Auftritt	vor	der	UNO-
Generalversammlung	 im	 September	 2017
missbrauchte	Präsident	Donald	Trump	für	eine
völkerrechtswidrige	 Vernichtungsdrohung	 mit
»atomarem	 Feuer«	 gegen	 Nordkorea.	 Danach
vollzogen	die	USA	den	Austritt	aus	der	UNO-
Organisation	 für	 Erziehung,	Wissenschaft	 und
Kultur	(UNESCO),	aus	der	WHO	und	aus	dem
Pariser	 Klimaabkommen.	 Die	 USA	 kündigten
das	 vom	 UNO-Sicherheitsrat	 einstimmig
abgesegnete	 Abkommen	 über	 das	 iranische
Nuklearprogramm,	 den	 wichtigsten
außenpolitischen	Erfolg	von	Trumps	Vorgänger
Barack	 Obama.	 Zudem	 verhängte	 die	 Trump-
Administration	 völkerrechtswidrige
Sekundärsanktionen	 gegen	 ausländische
Banken	 und	 Unternehmen,	 um	 diese	 zum
Abbruch	 von	Wirtschaftsbeziehungen	 mit	 Iran



zu	nötigen.	Mit	ebenfalls	völkerrechtswidrigen
Sanktionen	 und	 der	 Festnahme	 bedrohte	 die
Trump-Administration	 auch	 die
Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter	 des
Internationalen	 Strafgerichtshofs	 (IStGH),	 um
sie	 von	 Ermittlungen	 wegen	 mutmaßlicher
Kriegsverbrechen	 von	 US-Soldaten	 in
Afghanistan	und	Irak	abzuhalten.

Der	 neue	 Präsident	 Joe	 Biden	 hat	 mit	 der
Rückkehr	 der	 USA	 in	 die	 WHO	 und	 in	 das
Pariser	 Klimaabkommen	 zwar	 erste
Korrekturen	 der	 verheerenden	 Politik	 seines
Vorgängers	 vollzogen	 und	 zudem	 die
Bereitschaft	 seiner	 Administration	 zu
»multilateraler	 Kooperation«	 versprochen.
Zugleich	erheben	Biden	und	andere	Mitglieder
seiner	 Regierung	 aber	 sehr	 deutlich	 den
Anspruch	auf	eine	»globale	Führungsrolle«	der
USA.	 Wie	 wird	 sich	 diese	 widersprüchliche
Zielformulierung	 in	 der	 künftigen	 praktischen


